
Art. 132, Erl. 1

Artikel 132 Die Richter des Obersten Gerichtshofes und der Oberste Staats
anwalt der Republik können von der Volkskammer abberufen 
werden, wenn sie gegen die Verfassung und die Gesetze ver
stoßen oder ihre Pflichten als Richter oder als Staatsanwalt gröb
lich verletzen.
Die Abberufung erfolgt nach Einholung des Gutachtens eines bei 
der Volkskammer zu bildenden Justizausschusses.
Der Justizausschuß besteht aus dem Vorsitzenden des Rechtsaus
schusses der Volkskammer, aus drei Mitgliedern der Volkskam
mer, zwei Mitgliedern des Obersten Gerichtshofes und einem 
Mitglied der Obersten Staatsanwaltschaft. Den Vorsitz führt der 
Vorsitzende des Rechtsausschusses. Die übrigen Ausschußmitglie
der werden von der Volkskammer für die Dauer der Wahlperiode 
gewählt. Die dem Justizausschuß angehörenden Mitglieder des 
Obersten Gerichtshofes und der Obersten Staatsanwaltschaft 
dürfen nicht Mitglieder der Volkskammer sein.
Die durch die Landtage gewählten und durch die Landesregie
rungen ernannten Richter können von den betreffenden Land
tagen abberufen werden. Die Abberufung erfolgt nach Einholung 
eines Gutachtens des bei dem betreffenden Landtag zu bildenden 
Justizausschusses. Der Justizausschuß besteht aus dem Vorsitzen
den des Rechtsausschusses des Landtages, aus drei Mitgliedern des 
Landtages, zwei Mitgliedern des Obersten Gerichts und einem 
Mitglied der Obersten Staatsanwaltschaft des Landes. Den Vor
sitz führt der Vorsitzende des Rechtsausschusses. Die übrigen 
Ausschußmitglieder werden von dem betreffenden Landtag für 
die Dauer der Wahlperiode gewählt. Die dem Justizausschuß an
gehörenden Mitglieder des Obersten Gerichts und der Obersten 
Staatsanwaltschaft dürfen nicht Mitglieder des Landtages sein. 
Die von den Landesregierungen ernannten Richter können unter 
den gleichen Voraussetzungen von den Landesregierungen ab
berufen werden, jedoch nur mit Genehmigung des Justizausschus
ses des betreffenden Landtages.

1. Die Möglichkeit der Abberufung eines Richters, auch wenn sie unter gewissen
Sicherheitskautelen erfolgt, beeinträchtigt dessen Unabhängigkeit.
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